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1. Zweites Corona-Steuerhilfegesetz be-

schlossen 
 
Im Schnellverfahren hat die Bundesregierung 
das sog. „Zweite Corona-Steuerhilfegesetz“ 
auf den Weg gebracht, dem der Bundesrat 
bereits am 29.6.2020 zustimmte. Darin enthal-
ten sind die steuerlichen Neuregelungen, die 
wir Ihnen bereits in der Juli-Ausgabe dieses 
Informationsschreibens vom 26.6.2020 auf-
zeigten (siehe dort Beitrag Nr. 1. und 2.). 
 
Neben der befristeten Reduzierung der Um-
satzsteuersätze von 19 % auf 16 % und von 
7 % auf 5 %, einem einmaligen Kinderbonus 
von 300 €, die Erhöhung des Entlastungsbe-
trags für Alleinerziehende von 1.908 € auf 
4.008 € für das Jahr 2020 und 2021, die Wie-
dereinführung einer degressiven Abschreibung 
auf bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens, sind dort weitere Regelungen ge-
troffen worden. Über die wichtigsten Änderun-
gen informieren wir in diesem und den folgen-
den Informationsschreiben.  
 
 
2. Corona-Überbrückungshilfe für kleine 

und mittlere Unternehmen 
 
Mit dem Corona-Konjunktur-Programm wird 
auch eine sog. „Überbrückungshilfe“ für Um-
satzausfälle bei kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) aufgelegt. Die Überbrückungs-
hilfe gilt branchenübergreifend, wobei den Be-
sonderheiten der außergewöhnlich betroffenen 
Branchen angemessen Rechnung getragen 
werden soll.  
 
Vergleichen Sie hierzu auch insbesondere 
unser Merkblatt „Aktueller Stand zu den Über-
brückungshilfen für KMU und Selbständige“, 
das wir bereits am 29.6.2020 verschickt hatten. 
Weitere Informationen können Sie auch unse-
rer Mandanteninfo „Aktueller Stand zur Über-
brückungshilfe – Antrag los“ vom 14.7.2020 
entnehmen. Zu einer Fehlerkorrektur weiter 
unten.  
 
Ziel der Überbrückungshilfe ist es, KMU aus 
Branchen, die unmittelbar oder mittelbar durch 
Corona-bedingte Auflagen oder Schließungen 
betroffen sind, für die Monate Juni bis August 
2020 eine weitergehende Liquiditätshilfe zu 
gewähren und dadurch zu ihrer Existenzsiche-
rung beizutragen. 

 
Antragsberechtigt sind Unternehmen und 
Organisationen aus allen Wirtschaftsberei-
chen, Soloselbstständige und selbstständige 
Angehörige der Freien Berufe soweit sie ihre 
Geschäftstätigkeit in Folge der Corona-Krise 
anhaltend vollständig oder zu wesentlichen 
Teilen einstellen mussten. Antragsberechtigt 
sind auch gemeinnützige Unternehmen und 
Organisationen (z.B. Jugendbildungsstätten, 
überbetriebliche Berufsbildungsstätten, Famili-
enferienstätten).  
 
Eine Einstellung der Geschäftstätigkeit voll-
ständig oder zu wesentlichen Teilen in Folge 
der Corona-Krise wird angenommen, wenn der 
Umsatz in den Monaten April und Mai 2020 
zusammengenommen um mindestens 60 % 
gegenüber April und Mai 2019 eingebrochen 
ist. Bei Unternehmen, die nach April 2019 ge-
gründet worden sind, sind statt der Monate 
April und Mai 2019 die Monate November und 
Dezember 2019 zum Vergleich heranzuziehen. 
 
Eine Antragstellung zunächst als Registrie-
rung für Berater ist seit dem 8.7.2020 möglich. 
Die Antragsfrist endet jeweils spätestens am 
31.8.2020 und die Auszahlungsfrist am 
30.11.2020. 
 
Zu den förderfähigen Kosten gehören u. a. 
Mieten und Pachten für Geschäftsräume, 
Zinsaufwendungen für Kredite, Finanzierungs-
kostenanteil von Leasingraten, Ausgaben für 
Instandhaltung, Wartung oder Einlagerung von 
Anlagevermögen einschließlich der EDV, Kos-
ten für Strom, Wasser, Heizung, Reinigung 
und Hygienemaßnahmen, Versicherungen, 
Steuerberaterkosten, die im Rahmen der Be-
antragung der Corona-Überbrückungshilfe an-
fallen. Personalaufwendungen im Förderzeit-
raum, die nicht von Kurzarbeitergeld erfasst 
sind, werden pauschal gefördert. Die Fixkosten 
müssen vor dem 1.3.2020 begründet worden 
sein. Lebenshaltungskosten, Mietkosten für 
Privaträume oder ein Unternehmerlohn sind 
nicht förderfähig. 
 
Förderhöhe: Die Überbrückungshilfe erstattet 
einen Anteil in Höhe von 
· 80 % der Fixkosten bei mehr als 70 % Um-

satzeinbruch, 
· 50 % der Fixkosten bei Umsatzeinbruch 

zwischen 50 % und 70 % 
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· 40 % der Fixkosten bei Umsatzeinbruch 

zwischen 40 % und unter 50 % im Förder-
monat im Vergleich zum Vorjahresmonat. 

 
Liegt der Umsatz im Fördermonat bei wenigs-
tens 60 % des Umsatzes des Vorjahresmo-
nats, entfällt die Überbrückungshilfe anteilig für 
den jeweiligen Fördermonat. Eine Überkom-
pensation ist zurückzuzahlen. 
 
Eine Unterkompensation ist nicht nachholbar. 
In unserer Mandanteninfo vom 14. Juli sind wir 
auf Basis von älteren ministeriellen Stellung-
nahmen noch davon ausgegangen, dass man 
höhere Istkosten als die ursprünglich beantrag-
ten Schätzkosten, noch nachreichen kann und 
später vergütet bekommt. Dem ist aber nicht 
so. Deshalb muss für die Schätzphase, im 
Rahmen des von uns zu stellenden Antrags, 
doch tendenziell zu einer inhaltlich vertretbaren 
Aufrundung geraten werden, die dann aller-
dings zu potentiellen Rückzahlungen in der 
Abrechnungsphase führt. 
 
Die maximale Förderung beträgt 150.000 € für 
drei Monate. Bei Unternehmen mit bis zu fünf 
Beschäftigten beträgt der maximale Erstat-
tungsbetrag 9.000 € für drei Monate, bei Un-
ternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten 
15.000 € für drei Monate. Diese maximalen 
Erstattungsbeträge können nur in begründeten 
Ausnahmefällen überschritten werden. 
 
Beispiel: Ein Schausteller mit zehn Beschäf-
tigten und einem Umsatzausfall im Förderzeit-
raum von über 70 % hat 
· 10.000 € Fixkosten: Die Überbrückungshilfe 

beträgt 8.000 €. 
· 20.000 € Fixkosten: Die Überbrückungshilfe 

beträgt (16.000 €, aber höchstens  
maximaler Erstattungsbetrag =) 15.000 €.  

 
Bitte beachten Sie! In der ersten Stufe (An-
tragstellung bzw. Schätzphase) sind die An-
tragsvoraussetzungen und die Höhe der erstat-
tungsfähigen Fixkosten mit Hilfe eines Steuer-
beraters oder Wirtschaftsprüfers glaubhaft zu 
machen und in der zweiten Stufe (nachträgli-
cher Nachweis oder Abrechnungsphase) mit 
Hilfe eines Steuerberaters oder Wirtschafts-
prüfers zu belegen. Die Kosten für den Steuer-
berater in dieser Angelegenheit gehören zu 
den förderfähigen Fixkosten. 
 

 
3. Rückzahlungsverpflichtung der Coro-

na-Soforthilfe – Pflichtlektüre für alle, 
die einen entsprechenden Antrag ge-
stellt haben 

 
Bei der Beantragung der Corona-Soforthilfe 
musste der Antragsteller versichern, dass er 
durch die Corona-Pandemie in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten geraten ist, die seine Existenz 
bedrohen. 
 
Grundsätzlich gilt, dass öffentliche Hilfen sowie 
mögliche Entschädigungsleistungen (z.B. nach 
dem Infektionsschutzgesetz), Kurzarbeitergeld, 
Steuerstundungen sowie zustehende Versiche-
rungsleistungen aus Absicherung von Be-
triebsunterbrechungen oder Betriebsausfall 
u.Ä. vorrangig in Anspruch zu nehmen und bei 
der Berechnung eines Liquiditätsengpasses zu 
berücksichtigen sind.  
 
Wird zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt, 
dass der Sach- und Finanzaufwand des Unter-
nehmens oder die tatsächliche Umsatzeinbuße 
doch geringer war, ist das Unternehmen zu 
einer unverzüglichen Mitteilung und zu einer 
Rückzahlung des überzahlten Betrags ver-
pflichtet.  
 
Anmerkung: Zu einer Überkompensation 
kann es aber auch kommen, wenn mehrere 
Hilfsprogramme oder Entschädigungsleistun-
gen kombiniert wurden. Auch hierfür besteht 
eine Mitteilungs- und Rückzahlungspflicht. 
Gegebenenfalls kann erst am Ende des Drei- 
bzw. Fünf-Monats-Zeitraums mit Sicherheit 
eine Prognose getroffen werden, wie sich z.B. 
bei der Öffnung des Betriebes die Einnahmen 
entwickeln. Demnach gilt es nachträglich zu 
prüfen, ob die Soforthilfe in der bewilligten 
Höhe berechtigt war und keine sog. Überkom-
pensation vorliegt.  
 
Bitte beachten Sie! Hier sei auch darauf hin-
gewiesen, dass vorsätzlich falsche Angaben 
den Straftatbestand des Subventionsbetrugs 
erfüllen. Lassen Sie sich daher im Zweifelsfall 
unbedingt in diesem Zusammenhang anwalt-
lich beraten! 
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4. Elektronische Bereitstellung von Kas-

senbelegen 
 
Seit dem 1.1.2020 ist ein neues Kassengesetz 
in Kraft getreten, welches nun zur elektroni-
schen Belegausgabe verpflichtet. Vereinfacht 
gesagt heißt das, dass jeder Kunde bei Ver-
wendung einer elektronischen Kasse einen 
Beleg erhalten muss, unabhängig vom Rech-
nungsbetrag oder der Art des Kaufs.  
 
Die Belegausgabe selbst muss jedoch nicht 
unbedingt auf Papier erfolgen. Es steht dem 
Unternehmer frei zu entscheiden, ob er den 
Beleg dem Kunden auf Papier oder digital zur 
Verfügung stellt. Dementsprechend wurde nun 
auch der Anwendungserlass der Abgabenord-
nung erweitert. Zunächst muss die elektroni-
sche Bereitstellung des Belegs unter Zustim-
mung des Kunden erfolgen. Dieses kann form-
los oder auch konkludent geschehen. Unter 
Bereitstellung ist zu verstehen, dass dem Kun-
den die Möglichkeit gegeben wurde, den Beleg 
elektronisch entgegenzunehmen.  
 
Der Beleg muss elektronisch erstellt und ge-
speichert werden. Nicht ausreichend ist es, 
wenn er nur am Display der Kasse zu sehen ist 
und dem Kunden die Möglichkeit verwehrt 
bleibt, seinen Beleg mitzunehmen. Die elek-
tronische Belegausgabe hat in einem Stan-
dardformat zu erfolgen (z.B. JPG oder PDF). 
Wie der Beleg an den Kunden übermittelt wird, 
kann unterschiedlich gehandhabt werden. 
Demnach ist eine Übermittlung durch QR-
Code, E-Mail, Link zum Download oder auf ein 
Kundenkonto zulässig. 
 
 
5. Fristverlängerung in Hessen für die 

TSE Nachrüstung  
 
Bis zum 30. September müssen alle Regist-
rierkassen mit der zertifizierten technischen 
Sicherheitseinrichtung (TSE) nachgerüstet 
werden. Hessen gewährt nun gemeinsam mit 
vier weiteren Bundesländern eine Fristverlän-
gerung bis zum 31. März 2021 - wenn be-
stimmte Voraussetzungen erfüllt sind.  

 
Das “Gesetz zum Schutz vor Manipulationen 
an digitalen Grundaufzeichnungen” verpflichtet 
Unternehmen seit Jahresbeginn, die digitalen 
Aufzeichnungen der Kassensysteme mit einer 
zusätzlichen zertifizierten Sicherheitseinrich-
tung (TSE) zu schützen. Infolge fehlender 
technischer Lösungen sollte mit der Nichtbe-
anstandungsregelung bis zum 30. September 
die flächendeckende Ausstattung final gewähr-
leistet werden. 
 
Die Umsetzung dieser Pflicht gestaltet sich 
jedoch schwierig: Bis Mitte des Jahres standen 
den Unternehmen kaum zertifizierte Sicher-
heitsmodule zur Verfügung. Darüber hinaus 
haben viele Unternehmen aufgrund der 
Corona-Pandemie und der Umstellung der 
Kassen auf die neuen Umsatzsteuersätze zeit-
liche Schwierigkeiten bei der Realisierung der 
gesetzlichen Vorgaben. 
 
Während das Bundesfinanzministerium an der 
ursprünglichen Frist festhalten wollte, haben 
jetzt einige Bundesländer, darunter Hessen, 
entschieden, unter bestimmten Voraussetzun-
gen eine längere Nichtbeanstandungsregelung 
zu gewähren. Der hierfür erforderliche Erlass 
ist zwischenzeitlich veröffentlicht und sieht 
folgende Regelung vor: 
 
· Anhand geeigneter Unterlagen muss be-

legbar sein, dass die erforderliche Anzahl 
an TSE bis zum 30. September 2020 bei 
einem Kassenfachhändler, einem Kassen-
hersteller oder einem anderen Dienstleister 
im Kassenbereich verbindlich bestellt oder 
der Einbau der TSE beauftragt worden ist. 

· Ist der Einbau einer cloudbasierten TSE 
vorgesehen, eine solche aber noch nicht 
verfügbar, ist die Nichtverfügbarkeit durch 
geeignete Dokumente nachzuweisen.  

· Der Einsatz der cloudbasierten oder eine 
anderen TSE muss auch in diesen Fällen 
bis zum 31. März 2021 sichergestellt wer-
den. 

· Die Billigkeitsmaßnahme gilt bei Vorliegen 
der Voraussetzungen als gewährt. 

· Ein gesonderter Antrag ist nicht erforderlich. 
· Die oben genannten Nachweise sind im 

Rahmen der allgemeinen Aufbewahrungs-
fristen aufzubewahren und auf Verlangen 
vorzulegen. 
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6. Prämien zur Sicherung von Ausbil-

dungsplätzen 
 
Mit dem Maßnahmenpaket „Ausbildungsplätze 
sichern“ will die Bundesregierung die Folgen 
der Corona-Pandemie auf den Lehrstellen-
markt abfedern. Dafür hat sie ein Hilfspro-
gramm für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) beschlossen, mit dem ausbildungswilli-
ge Betriebe in den Jahren 2020 und 2021 un-
terstützt werden. 
 
Gefördert werden KMU mit bis zu 249 Be-
schäftigten, die eine Berufsausbildung in aner-
kannten Ausbildungsberufen oder in den bun-
des- und landesrechtlich geregelten praxisin-
tegrierten Ausbildungen im Gesundheits- und 
Sozialwesen durchführen. Hierfür stellt die 
Bundesregierung eine Prämie für Ausbil-
dungsbetriebe wie folgt zur Verfügung: 
  
· Für den Erhalt ihres Ausbildungsniveaus 

bekommen Betriebe, die besonders von der 
Corona-Pandemie betroffen sind, eine 
Prämie in Höhe von 2.000 € für jeden für 
das Ausbildungsjahr 2020/2021 abge-
schlossenen Ausbildungsvertrag (nach Ab-
schluss der Probezeit). Als besonders be-
troffen gelten KMU, die in der ersten Hälfte 
des Jahres 2020 wenigstens einen Monat 
Kurzarbeit durchgeführt haben oder deren 
Umsatz in den Monaten April und Mai 2020 
um durchschnittlich mindestens 60 % ge-
genüber April und Mai 2019 eingebrochen 
ist. Bei KMU, die nach April 2019 gegründet 
worden sind, sind die Monate November 
und Dezember 2019 heranzuziehen. 

· Erhöhen Unternehmen ihr Ausbildungs-
platzangebot, erhalten sie (nach Abschluss 
der Probezeit) eine Prämie von 3.000 € für 
jeden gegenüber dem früheren Niveau zu-
sätzlich abgeschlossenen Ausbildungsver-
trag. 

· Werden Auszubildende von Betrieben 
übernommen, die Insolvenz anmelden 
mussten, erhalten übernehmende Betriebe 
eine Prämie von 3.000 € pro aufgenomme-
nen Auszubildenden. Diese Unterstützung 
ist befristet bis zum 30.6.2021. 

 
· Ebenfalls bis 30.6.2021 werden Betriebe 

gefördert, die Auszubildende übernehmen, 
deren Unternehmen die Ausbildung durch 
die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
übergangsweise nicht fortsetzen können.  

· Melden Ausbildungsbetriebe, die ihre Aktivi-
täten auch in der Krise fortsetzen, für Aus-
zubildende sowie deren Ausbilder keine 
Kurzarbeit an, werden sie besonders unter-
stützt. Die Förderung beträgt hier 75 % der 
Brutto-Ausbildungsvergütung für jeden Mo-
nat, in dem der Betrieb einen Arbeitsausfall 
von mindestens 50 % hat. Diese Unterstüt-
zung ist befristet bis zum 31.12.2020. 

 
 
7. Gezielte Zuwendung ist keine Spende 
 
Spenden an politische Parteien oder an ge-
meinnützige Organisationen oder Vereine, bei 
denen es sich – im Regelfall – um eine steuer-
befreite Körperschaft, Personenvereinigung 
oder Vermögensmasse handelt, können steu-
ermindernd geltend gemacht werden. 
 
In einem vom Finanzgericht Köln (FG) am 
11.12.2018 entschiedenen Fall beteiligte sich 
eine Steuerpflichtige in einem Tierschutzver-
ein. Einen Problemhund, welcher dort unterge-
bracht war, gab die Steuerpflichtige in eine 
Hundepension und bezahlte die Unterbringung 
entsprechend. Den Jahresbetrag bescheinigte 
der Tierschutzverein mit einem ordnungsge-
mäßen Spendenbeleg. 
 
Das FG entschied dazu, dass hier keine Zu-
wendung zur Förderung steuerbegünstigter 
Zwecke vorliegt. Dafür hätte das Geld dem 
Verein zur freien Verfügung stehen müssen. 
Eine Zuwendung darf nicht auf einen festge-
legten Zweck ausgerichtet sein, der insbeson-
dere auf eigenen Interessen der Steuerpflichti-
gen beruht. 
 
 
8. Programmierer in Heimarbeit ist sozi-

alversicherungspflichtig 
 
Abhängig Beschäftigte sind sozialversiche-
rungspflichtig. Dies gilt auch für Heimarbeiter, 
selbst wenn deren Tätigkeit eine höhere Quali-
fikation erfordert wie bei einem Programmie-
rer, so die Richter des Hessischen Landesso-
zialgerichts in ihrem Urteil vom 2.7.2020. 
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Sie führten aus, dass Heimarbeiter Personen 
sind, die in eigener Arbeitsstätte im Auftrag 
und für Rechnung von Gewerbetreibenden, 
gemeinnützigen Unternehmen oder öffentlich-
rechtlichen Körperschaften erwerbsmäßig ar-
beiten. Die Heimarbeiter sind gemäß der sozi-
algesetzlichen Regelung Beschäftigte und als 
solche auch sozialversicherungspflichtig. Dies 
gilt auch für Tätigkeiten, die eine höherwertige 
Qualifikation erforderten. 
 
 
9. Provisionen können das Elterngeld er-

höhen 
 
Als sonstige Bezüge im Lohnsteuerabzugsver-
fahren angemeldete Provisionen können 
gleichwohl als laufender Arbeitslohn das El-
terngeld erhöhen, wenn die Bindungswirkung 
der Anmeldung für die Beteiligten des Eltern-
geldverfahrens weggefallen ist. 
 
Dieser Entscheidung des Bundessozialgerichts 
lag der nachfolgende Sachverhalt zugrunde: 
 

 
Eine Steuerfachwirtin erzielte vor der Geburt 
ihrer Tochter neben ihrem monatlichen Gehalt 
jeden Monat eine Provision in Höhe von 500 – 
600 €, die lohnsteuerrechtlich vom Arbeitgeber 
als sonstiger Bezug eingestuft wurde. Die zu-
ständige Elterngeldstelle  bewilligte der Mutter 
deshalb Elterngeld, ohne die Provisionen bei 
der Elterngeldbemessung zu berücksichtigen. 
 
Die der Steuerfachwirtin in den arbeitsvertrag-
lich vereinbarten Lohnzahlungszeiträumen 
regelmäßig und lückenlos gezahlten Provisio-
nen sind materiell-steuerrechtlich als laufender 
Arbeitslohn einzustufen. Die anderslautende 
Lohnsteueranmeldung des Arbeitgebers steht 
nicht entgegen. Die Lohnsteueranmeldung 
bindet zwar grundsätzlich die Beteiligten im 
Elterngeldverfahren. Dies gilt jedoch nicht, 
wenn die Regelungswirkung der Lohnsteuer-
anmeldung weggefallen ist, weil sie – wie hier 
aufgrund eines nachfolgenden Einkommen-
steuerbescheids – überholt ist.  
 

 Fälligkeitstermine Fällig am 
Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli.-Zuschlag (mtl.) 
 10.8.2020 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 
 17.8.2020 

Sozialversicherungsbeiträge 27.8.2020 

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
  
  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

 
 
 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2020: Juni = 106,6; Mai = 106,0; April = 106,1; März = 105,7;  
Februar = 105,6; Januar = 105,2 
2019: Dezember = 105,8; November = 105,3; Oktober = 106,1;  
September = 106,0; August = 106,0; Juli = 106,2 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt 
kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz
https://www.destatis.de

